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 Veröffentlicht am 27.01.1982

Norm

CIM Art13

FinStrG §35

Rechtssatz

Daß der Absender des Frachtgutes für die Richtigkeit seiner Angaben im Frachtverkehr allein verantwortlich ist und das

Eisenbahnunternehmen keine (zivilrechtliche) Mitverantwortung trägt, wenn es einen Frachtbrief mit unrichtigen

Parteieintragungen übernimmt, und auch nicht zur Nachprüfung dieser Parteieintragung verp;ichtet ist, schließt nicht

aus, daß die (ausländische) Eisenbahnunternehmung als jeweils verfügungsberechtigte Gewahrsamsträgerin eine

zollrechtliche Stellungsp;icht und Erklärungsp;icht gegenüber der österreichischen Zollbehörde tre>en kann (vgl

Fellner, Kommentar zum FinStrG, RN 2 zu § 35 FinStrG) und Absender und Bahnbedienstete bei der Begehung eines

Schmuggels bewußt und gewollt zusammenwirken.
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